
Das Verfabren der Athener gegen Mytilene nac]l
dem Aufstand von 42817.

Der vorliegende Aufsatz hat namentlioh den Zweok, die Er­
gebnisse, zu denen Müller-Strühing in seinen <Thukydideischen
Forschungen' (Wien 1881) hinsichtlich des Verfahrens der Athener
gegen Mytilene im Jahre 427 gelangt, einer näheren Prüfung zu
unterziehen.

Das wichtigste Resultat der Untersuchungen Müller-Strübing's
ist das, dass ebenso wie andere Grausamkeiten der Atheuer, von
denen wir bei Thukydides lesen, die auf Kleou's Antrag vollzogene
Hinrichtung von mehr als tausend an dem Aufstand von 428/7
hauptsächlich betheiligten Mytilenäern (Thuk. III 50, 1) auf der
Interpolation eines <blutdürstigen Grammatikers' beruht, dem es
darum zu thun gewesen sei, den .athenischen Demos zu verleum­
den. Diese Ansicht, die manchem wohl von vornherein unannehm­
IJar erscheinen möchte, hat Müller-Strübing mit zum Thei! be­
stechenden Argumenten begründet, so dass ein namhafter Gelehrter
kein Bedenken trug, sieh derselben mit Entschiedenhei~ anzu·
flehliessen 1. Da von anderer Seite noch keine Widerlegung erfolgt
ist 2, 80 dürfte eine eingehende Prüfung um so eher geboten er-

1 F. Rühl in seiner Kritik von Miiller-Striibings Buch im Litt.
Centralbt 1881, Sp. 905.

~ eh. Thurot hat in seiner RecensioD (Revue crit. 18B1, p. lUD)
nur das einzuwenden, dass es Miiller-Strübing nicht gelungen sei,
evident nachzuweisen, wie die von ihm angenommene Interpolation in
den Text des Thuky{lides gekommen, maoht jedoch andrerseits das
Zugeständniss, dass die Darstellung des Geschichtschreibers wohl irgend
eine Aenderung erfahren haben müsse. Ein anderer Kritiker, H. Schütz
(Ztsohr. f. Gym.·Wes. 1881, S.445), MIt den Beweis für erbracht, dass
die Zahl der Hingerichteten unmöglioh tausend betragen haben könne,
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scheinen. Es wird sich in diesem Falle wiederum zeigen, dass
Müller-Strübing's Untersuchungen auch dann nicht ohne Werth
sind, wenn das Endrl'lsultat sich als unhaltbar erweist.

In erster Linie macht Müller-Strübing geltend, dass abge­
sehen von unserer Thukydidellstelle die Hinrichtung der tausend
Mytilenäer nirgends in der alten Litteratur erwähnt werde (S. 161 ff.).
Oft genug sei, wenn den Athenern ihre Grausamkeiten vorgerückt
würden, die Rede von der Hinrichtung der Skionäer und Melier,
mitunter auch von dem harten Loos Hestiäer, Aegineten, Po­
tidäaten und Toronäer 1. Man solle doch erwarten, dass hei einem
solchen Anlass das furchtbare über Mytilene verhängte Strafgericht
nicht übergangen würde; vielmehr habe eine derartige Massen­
hinrichtung, deren Eindruck in ganz Griechenland ein tiefer und
unauslöschlicher sein musste, verdient, an erster Stelle hervor­
gehoben zu werden, znmal die Hingerichteten der Mehrzahl nach
ohne Zweifel vornehmen Familien und alteu Geschlechtern angehört
hätten (S. 160). Namentlich legt Müller-Strübing Gewicht auf
die jedenfalls indirect auf Thukydides zurückgehende Darstellung
Diodor's (XII 55), der doch auf keinen Fall die Hinrichtung ver­
schwiegen haben könne, wenn er sie in seiner Quelle erwähnt
gefunden hätte. Das Schweigen der alten Schriftsteller könne nur
dadurch erklärt werden, dass in ihren Thukydidesexemplaren nicllts
von jener Grausamkeit gestanden habe. Müller-Strübing sucht
diese Argumentation noch zu verstärken, indem er S. 169 darauf
aufmerksam macht, dass Aristides Panath. p. 289 Dind. als Be­
weis für die milde und menschliohe Gesinnung der Athener die
Zurüoknahme des ursprüngliohen auf Kleon's Antrag gefassten
Beschlusses anführt, nach welchem sämmtliohe Mytilenäer hin­
gerichtet werden sollten. Gewiss war dieses Beispiel sellr uu­
glücklich gewählt, wenn schliesslioh doch noch mehr als tausend
Mytilenäer die Todesstrafe erleiden mussten. Ausserdem zieht

verwirft jedoch die Annahme einer Interpolation, indem er weiter nichts
für nothwendig erklärt, als das Zeichen f( in A' zu ändern. Dnrchalls
ablehnend gegen die Resultate Müller-Strübings vel'hält siob v. WiJa­
mowitz-Möllendorff (Deutsche Littztg. 1881, Sp. 1746), ohne sich jedoch
auf eine Widerlegnng einzulassen. Einen Versuch hierzu macht Welz­
bofer (Philol. Rundschau 1881, Sp. 913-915), der indessen einen we·
sentlichen Theil der Ausführungen Mi.U1er.Strübings gar nicht gelesen
zn haben scheint. [Die Bemerkungen Stahl's in den Gött. gel. Auz.
1882 S. 99 ff. kamen mir erst nachträglich zu Gesicht.]

1 S. die Belege bei MülIel'-Stl'iibing S. 161-178.
Rhein. Mns. f. Phl101. :N. F. XXXVII. 29
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Müner~Strübing noch andere Stellen an, aus denen hervorzugehen
scheint, dass man im Alterthum von jener Massenhinrichtung
nichts wusste.

Diese in der That sehr bestechende Beweisführung wird in­
dessen hinfällig durch eine Stelle bei Diodor. In der Rede näm­
lich, die Diodor den Gylippos nach der Gefangennahme des athe­
nischen Belagerungsheeres vor der syrakusanischeu Volksversamm­
lung halten lässt, führt derselbe, um das Volk gegen die athenischen
Gefangenen zu erbittern, verschiedene Grausamkeiten an, die sich
die Athener hatten zu Schulden kommen lassen.' Unter aud.eren
wird auch das Verfahren gegen die Mytilenäer erwähnt (XIII
30, 4 ff.): snsb TOb y8 'Aih]ya'io~ mii{; .sX(J~aavID MvnÄ1jvaJot{;j lI:l(a-

I "~, .l' - ".l" fl ' I > (1... InjIJavrs{; ra(! uvr:wv, aVlx1j(JUL fU31J avusv OVAOft8VCJJV, sntvvfLOvvrCJJ)'

OE Tfj<; flcv:hi(!tu{;, .s1/J1jrpbau'IITo IDil<; .5'11 Tfj nOMt xUTaarpa~al. W/Lov
T8 Ka~ flapf3a(!ov TO n8nflaypsVO'll. Kat. TClivra E~~paflroJl Ei<; "&11]1111.1;,

Ei<; GVftf/&.XOV{;, Ei, 8V8f!yb:a<; noUrlxt(; rsrE'll1jf/SVov<;. Wt, cf~ vVlJ dra­

va"rQVvTCJJv, si rotaii1:a IDV(; &Uov, n{Ja~aJlt:8{; aVIDt. naf!a1t:;"1]­

utw; uV~OV1at nftCJJfltU{;. Ich habe die SteUe in diesem Umfang
ausgeschrieben, weil die Worte, auf die es ankommt, bisher miss­
verstanden worden sind. Wesseling 1 meint, Gylippos spreche hier
von dem ersten, die Hinrichtung sämmtlicher Mytilenäer anord­
nenden Beschlusse und unterlasse gehässiger Weise, die Aufhebung
desselben zu erwähnen. Hierzu bemerkt lIun Müller-Strtibing S. 164:
(Gewiss spricht hier Gylippos invidiose, aber eine unhegreifliche
Albernheit wäre es gewesen, wenn er hier von einem bloss be­
schlossenen, nicht ausgeführten Blutbefehl und nicht auch von dem
wirklich vergossenen Blute der tausend mytilenäischen Gefange~en

gesprochen ...> Müller-Strübing glaubt also annehmen zu müSSen,
dass der Autor, dem Diodol' folgte, nichts von der Hinrichtung
der tausend Mytilenäer wusste. Die Stelle beweist indessen für
jeden, der sie unbefangen betrachtet, das GegentheiL Dass von

. einer wirklich vollzogenen Hinriohtung 'die Rede geht nicht
nur hervor aus den Worten WPOll 1E Ka~ fla~flaflov TO niiTt{larft8'110V,

sondern namentlioh auch aus dem letzten Satz: p~ OB llVv ara­

V(tKt:QV}iT/JJV, si 10wiJTa nplx; 1:Oi;(; &Uovr; n:qa~ans(; amot Tta(!an11]otat;

lsv~on&. 1:tftCJJ(!Jat;. Diese Bemerkung wäre ganz sinnlos, wenn der
Redner nicht an eine in der That voIlzogene Hinrichtung gedacht
hätte, für die die Athener nun die gleiche Strafe erleiden Bollen.
Ferner zeigen die Worte Et/.I''Jrplrravro 10V{; sv 19 n61El lI:araarpct:sat

1 In Ausgabe des Diodor z. d. St.
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ganz deutlich, dass Gylippos an die Hinrichtung der von Paches
na.ch Athen geschickten Mytilenäer denkt. Ephoros, aus dem
Diodor hier schöpft 1, hatte woM eine etwas genauere Bezeichnung
gebra.ucht, etwa: M~nÄ:'lvalfx}jl OV~ (;[1.01' Ev tfi :nOMt alX!ta').t1n:ov~

~tfh1qJltJal'rO xamaqJa~at. Hätte Gylipposauf den ersten Beschluss
hinweisen wollen, so würde er l!chlechtweg gesl:l,gt haben El/J"lqJla(J,vro
Mvnl"lvalov~ ~fJ1J(JO'/! Kar:al1qJ&~m" ebenso wie es nachher (30, 6)
von der Hinrichtung der Melier beist nfJ1JQÖr d.n$KUtvav.

Mit dlijll Nachweis, da.ss schon Ephoros' von der Hinriclltung
der tausend Mytilenäer wusste, wäre indessen wenig gewonnen,
wenn, wie Müller-8trübing weiter darzuthun sucht (So 178-196),
jeue Ma.ssregel aus inneren Gründen unglaublich und ihre Erwäh­
nung bei Thukydides (Ill 50, 1) mit der ganzen sonstigen Dar­
stellung des Geschiohtschreibers unvereinbar wäre. In diesem Fall
würden wir dennoch gezwungen sein anzunehmen, dass die be­
treffende Na.ohricht auf einer ,allerdings sehr alten Interpolation
beruht.

Die Argumentation Miiller-Strübing'g ist folgende: Nach Tbuk.
III 48, 1 hatte Diodot in der zweiten Verhandlung über die Myti­
lenäer nicht nur für Schonung des Demos gesprochen, sondern
auch verlangt, dass man über diejenigen Mytilenaer, die von Paches
als schuldig nach Athen geschickt 'worden waren, in Ruhe eut.­
selleiden solle CKi!tvat ,ud1-' ~fJvxlav). Da c. 49, 1 schlechtweg
gesagt wird, dass Diodot's Antrag die Majorität erlangt habe, sO
muss auch über dll.8 Verfahren, welches gegen die in Athen be­
findlichen Gefangenen angewandt werden Bollte, im Sinne Diodot's
entschieden worden sein. Müller-Strübing vel'steht nnn (8. 194)
die Worte Ki!i.vm Kaff' -qfJvxlal' im Anschluss a.ll Grote so, dass die

1 Dll.8s die Rede d.es Gylippos ebenso wie die seines Gegners
Nilmlaos (c. 20-27) aus Ephoros entnommen ist, hat bereite Holm
(Gesohichte Siciliens im Alterthllm II 364) wahrsoheinlich gemacht, in­
dem er nachwies, dass mehrere· in diesen heiden Reden vorkommende
Wendungen in der allem Anschein nach aus Ephoros entlehnten Rede
des Theodoros bei Diod. XIV 65-69 (vgL Holm n 372) fast wörtlieh
wiederkehren. Für die Benutzung' des Ephoros spricht ausserdem nuch
der Umstand, dass der in der Rede des Gylippos angeführte Beschluss
der Athener übel' die Behandlung der Syrakusllnet· und Selinllutler
(c. 30, 3) auch XIII 2, 8 erwähnt wird, wo Diodor olme Zweifel aus
Ephorus schöpft (vgl. meine Untersuchungen üller die Darstellung der
griechischen Geschichte von 489 bis 413 bei Ephorus, Theopomp u. a.
Autoren 8. 34).
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von Paches schuldig befundenen Mytilenäer einzeln hätten ,vor
Gericht gestellt werden sollen. Thukydides berichtet a.ber c. 50, 1
über das Schicksal dieser Männer: 'fOV!; cJ" ~AAOV!; avo(Jai;, oß!; 0'
IIa.XTJ!; U1flltEfJ/l/JIW 6J!; ah"twra:rov!;' lfv'fa!; 'fijf;, a710(J'f;afJIiW~, !(UWVOl;

YVWlt'{J odgJihiL(JuV oE, 'A.:hJlIa'iot (.qaav 08 oAtr~lnÄEtov~ XtÄtwll).
Müller-Strübing meint, diese Darstellung müsse zu der VO1'aus­
setzung führen, dass die Athener den von Diodot durchgesetzten
milderen Beschluss wieder zurückgenommen hätten; denn wenn
die Gefangenen dem Antrag Diodot's gemäss vor Geflcht· gestellt
und hierauf hingerichtet worden seien, dann seien die Hinrich­
tungen nicht KJ..SWlIOC; rVWfl'{J geschehen. wie Thultydides sagt, son­
dern in Folge des Wahrspruchs der Richter. Nun sei es aber
ganz unglaublich, dass die Athener ihren milden Beschluss nach­
träglioh bereut und kaltblütig die vor ihren Augen vorllunehmende
Hinrichtung von mehr a.ls tausend Menschen beschlossen hätten
(8. 195, vgl. S. 158). Eine abermalige Umstimmung des Volkes
und eine Aufhebung des von Diodot durchgesetzten Beschlusses
könne auch sohon deswegen nicht angenommen werden, weil als­
dann Thukydides unbegreiflioher Weise vergessen haben müsste,
dieBe ThatsMhe zu erwähnen. Die Nachricht von der Hinrichtung
der tausend Mytilenäer könne demnach nicht von Thukydides her­
rUInen, sondern sei ebenso, wie andere Grausamkeiten der Athener,
von denen wir bei Thukydides lesen, auf Rechnung eines verleum­
dungssüchtigell Interpolators zu setzen. In dem ursprünglichen
Text des Thukydides habe wohl gestanden, dass die von Paches
nach Athen geschickten MytiIenäer dem Antrag Diodot's gemäss
vor Gericht gestellt und die überführten Hauptschuldigen, deren
Zahl MüUer-Strübing auf 30-40 veranschlagt, vielleicht zum Tod,
vielleicht zur Verbannung, jedenfalls aber zur Confiscation ihres
Grundbesitzes verurtheilt worden seien (8. 225).

Auch ich würde den Hergang, wie er in dem, überlieferten
Text des Thukydides dargestellt wird, unbegreiflich finden, wenn
wir den uns vorliegenden Bericht in der That so ,aufzufassen
hätten, wie Müller-Strübing annimmt. Das 7I:(Jwrov 'l/JEv!fof; seiner
Deduction liegt in der Voraussetzung, dass nach dem von Diodot
durchgesetzten Beschluss die in Athen befindlichen Gefangenen ein­
zeln hätten vor Gericht gestellt werden sollen. Die Worte xfitVat
xatt' fjavx,w;v, in denen Thukydides den Antrag Diodot's zusam­
menfasst (c. 1), näthigen keineswegs zn dieser Annahme. Eine
Einzelvernehmung 1 wäre freilich erforderlich gewesen, wenn es

1 Die Annahme Müller-Strübing's, dass nach dem Psephisma des
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sich darum gehandelt hätte, zu entsoheiden, wer von den Gefan­
genen schuldig und Wer unschuldig sei. Dies kR.lln aber Diodot
mit seinem Antrag nicht bezweckt haben; denn er hätte alsdann
auf keinen Fall verfehlt, hervorzuheben, dass nieht sämmtlicbe
Gefangene sich an dem Abfall betheiligt hätten und dass aus die­
sem Grunde eine Sonderung der einzelnen Fälle erforderlich seL
Da er dies' unterlässt, so müssen wir annehmen, dass er die Ge­
fangenen, -we sieb, abgesehen von einigen nachträglieh Verhafteten
(e. 35, 1), bei der Uebergabe der Stadt durch ihre Flueht an
die Altäre alle selbst compromittil't hatten (e. 28, 2J! ohne Untel'­
sehied für schuldig hielt. Wenn er also beantragt, hinsichtlich
der Gefangenen in Ruhe eine Entscheidung zu treffen (Xe1:Vetl xai)l

~ovx.lav) 1, so kann er dies nur gethan haben, um die Umwandlung
der Hinrichtung in. eine mildere Strafe zu bewirken. Dass Diodot
diese Absicht hatte, muss schon deswegen angenommen werden,
weil er die Todesstl'afe im Princip für verwerflich erklärt und in
ausfiihrlicher Argumentation die Athener hiervon zu überzeugen
Bucht 2. Die Begnadigung zneiller milderen Strafe hof:ll;e er wohl

Kallnonos die Ger.J.ngenen nicht alle auf einmal hätten vor Gericht ge­
stellt werden dürfen, sondern dass die Einleitung eines besonderen
Prooosses g!lgen jeden Einzelnen erforderlich gewesen sei (8. 197), be­
ruht übrigens auf Irl'thum. Müller-Strübing denkt augenschein­
lich an Xen. Hell. I 7. 34, wonach in dem Arginllsenprocess Eurypto­
lemos beantragte xtm< 1'0 Kml/Jwl/OV 1/J11q.llup.(!(; X(!{VEu:Jm TaU;; al/B(!«;;

,ftX(!(; ExaffToll, während der Rath verlangte, dass man in ein e I' Ab­
stimmung über aUe Feldherrn zugleich das Urtheil spreohe (p.!~ lfrijffJ!p
anavm;; Xf!t'1JE!V). Hiernach wih'de also das Psflphisma des KannonoB
Aburtheilung mehrerer Angeklagten in einer Vc'rhandlung nioht ver­
boten haben, wie Müller-Striibing anzunehmen soheint, sondern nur die
Entsoheidung duroh ein e Abstimmung. Eine derartige Anordnuug
kann indessen, wie neuerdings gezeigt worden ist, in jenem Psephisma
gar nicht enthalten gewesen sein (vgl. von Bamberg im Hel'mes 13,
S.509-514), und sind demnach die Worte X(!(;-rCt; TO KaJ/l/IDl/OV VrijlftUP.(t

an der oben angeführten Stelle zu streichen (vgl. Philippi, Rb. Museum
35, S. 607-609). .

1 Büdinger, Kleon bei Thukydides, Wien 1880, S. 22 und 24 A. 3
f'aallt y.qi'1Jrr.! irrthiimlioh in dem Sinne von 'hinriohten', in welcher Be­
deutung das Wort nirgends vorkommt.

2 c. 44, 3-46, 6. Büdiuger a. a. O. S. 22 ist in Folge seiner
falschen Interpretation der Worte "('iva! X(!(;,,' ijr1UX((!(;J! natürlich ge­
zwungen, die durch diesen ganzen Abschnitt sich hindurchziehende
Polemik gegen die Abschreckungstheorie nicht dem Diodot, sondern
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durchsetzen zu können, sobald das jedenfalls noch immer aufgeregte
Volk zu einer ruhigeren Stimmung gelangt sein würde; in der auf
seinen Antrag anhel'aumten Verhandlung gelang es indessen Kleon,
die Hinrichtung der Gefangenen zu bewirken.

Wenn wir uns den Hergang in dieser Weise vorstellen, so
fallen die Bedenken Müller-Strühing's weg, Weder trifft die
Athener der Vorwluf, einen milden Beschluss nachträglich in einen
strengen umgewandelt zn haben, noch brauchen wir den Geschicht­
schreiber einer unverantwortlichen Vergesslichkeit zU zeihen.

Völlige Klarheit über die die Mytilenäer betreffenden Ver­
handlungen lässt sich aber nur daun erlangen, wenn wir dieselben
von Anfang an verfolgen, was nunmehr geschehen sol1. Zunächst
muss constatirt werden, dass bereits vor der Versammlung, in deI'
Kleon seinen auf Hinrichtung sämmtlicber Mytilenäer lautenden
Antrag durchsetzte (0. 36, 2), eine Berathung über das Sohioksal
der Mytilenäer stattgefunden haben muss. Es geht dies,wie
Müller-Strübing S. 186 ff. richtig bemerkt, eviflent hervor aus
einem Satze in Kleon's Rede (c.40, 2): $yw [-i8Jl oJJJ "al .0Ri
'flf}WlQV "ul vVV Ö~UfHf.XO/W,L fL~ [-iBtUrpWpat -{;/LÜf, .a 1tf!00800r[-iSva.
Also auch schon in der ersten von Thukydides erwähnten Verp

sammlung hat Kleon dafür kämpfen müssen, dass ein die Myti­
lenäer betreffender Beschluss nicht umgestossen wurde; denn aDp

ders können doch jena Worte nicht verstanden werden 1• Da nun
Kleon wiederholt betont, dass man an den Gesetzen festhalten
müsse und nioht die Einsicht, die man selbst zu besitzen glaube,
übel' dieselben stellen dürfe 2, so vermuthet Müller-Strlibing (S.
189 ff.) - in auffallendem Widerspruch mit seiner eignen soeben
erwähnten Bemel'kung - dass mit dem vorher gefassten Besohluss
(ra 'flfjOdSrJor/Lsva) , auf den Kleon an jener Stelle hinweist, eine
wohl bald nach dem Abfall Potidäas gegen abtrlinnige Bundes-

dem Thukydides zuzuschreiben, ohne dass sieh hierfür sonst ein zu­
reichender Grund geltend machen Hesse. Vgl. Philol. Rundschau 1881,
S. 581.

t Die überaus gekünstelte Erklärung OI8.ssens hat Müller-Strübing
S, 188 mit Recht zurüokgewiesen,

2 Man vergleiche namentlioh 37, 3: 7lRVUI11J OE OHlJOmrm', fl
fJt{Ja/Ov ;JI.t~v p:qOfV 'U(,'I-E(JT~~U 6;v Rl' o6~!1 nt!!l, [-i1)Of YP(J)IJop,e,')oa, fJU
Xet(lOt1t VOP,Oq; l:txtV1jT01~ l(JfI1Jttvl1 nOAI~ xqflTrcov faTlv ~ xaAljj~ lXOVt1lV

a:xu(Jol~. Ferner 37, 4, wo Kleon den Gegnern vorwirft, dass sie klüger
soheinen wollten als die Gesetze (rwl; VO/.lC01J uOlpWUqOI POUA01JHtt

lp(ltJlet1t}m).



Das Verfahren der Athener gegen Mytilene. 455

genossen erlassene Verordnung gemeint' sei. Dieselbe müsse die
Bestimmung enthalten haben, dass wenn eine Stadt vom Bunde
abfiele, ohne durch ungerechte Massregeln der Athener oder Be­
drängniss durch den Feind hierzu veranlasst worden zu sein, die
Männer hingerichtet, die Weiber und Kinder aber in die Sklaverei
verkauft werden sollten. ~un kann freilioh nicht abgeleugnet
werden, dass Kleon's Antrag sich auf gesetzliohe Bestimmungen
stütztej denn dies geht nicht nm' aus seiner eigenen, sondern auch
aus Diodot's Rede deutlich hervor 1. Allein wir bedürfen darum
noch nicht der von Müller-Strübing aufgestellten Hypothese.
Vielmehr ist anzunehmen, dass Kleon und Diodot, w~nn sie von
den Gesetzen spreehen, an eine uus bekannte VerordnJng denken.
Der Abfall der Mytilenäer konnte nämlich als ein Vergehen gegen
den atbenischen Demos aufgefasst worauf nach dem Pse­
phisma des Kannonos die Todesstrafe stand 2. Dieses Psephisma
haben Kleon und Diodot jedenfalls im Auge s. Unter dem früher
gefassten Beschluss dagegen, für dessen Aufreohthaltung Kleon
bel'eits in der ersten naoh der Ankunft der Gefangen~n abgehal·
tenen Volksversammlung gesproohen, ist, wie der Ausdruck u~

'lf.tl0cfeooyp61IU deutlich zeigt,' nicht etwa eineschQu seit längerer
Zeit erlassene Verordnung allgemeineren Inhalts zu verstehen, Bon-

1 Im Gegensatz zu Kleon's Mahnung, an den Gesetzenfestzuhalten,
bemerkt Diodot c. 46, 4: 'ou ÖllCal1rarQ1Jra, OE/: ftfLi:t, fLi:tu'OV rtÜP ~~r,·

fLaf!'CCwovrwv «"(lIßEir (UeY.nr~l19-rtf, ~ önlö' l. TOV J!nEI.ra X(lU1JOV

/-IET(ltwr; uoÄatavur; TIXir; nOÄEI1I.V I§~OPEV ~r XQf/p(hCtlV lorOl1 1l1XlJovumr;

X(J~(19-m "al T~V qWAC(Url1' p~ uno .tÜV 'lIufLlöV rijr; rJEll1oT1/10r; «~win' nOI.·

Elul}m, «U' (mo .tÜV J!(lrWV rij, lm.fLeletat;.

~ Xeu. Hell. I 7, 20, Als Beispiel dafür, dass Betheiligung an
einem Aufstand als Vergehen gegen den athenischen Demos betraohtet
wurde, möge der Eidsohwur angeführt werden, den die Chalkidier nach
dem 446 erlassenen Psephisma zu leisten hatten (0. I.'A. IV 27a Z.30):
rtjj {mfL'! rrp /l9-f/l1et.tlöP {Jo1jfr.q(f(t} xat UfLWtÜ, EttP 'CI. Mt"y rOl1 oijfLo'll TOV

'Aihjvatwp.

$ Dies vermuthe1i bereits Büdinger, Kleon bei Thuk. S. 30, in­
dem er darauf hinweist, dass Kleon in seiner Rede die Mytilenäer mehr­
mals der aOtxÜt besohuldigt. - Dass bei Thuk, die Redner nur in
allgemeinen Ausdrücken auf das Psephisilla des Kannonos hinweisen,
ohne den Urheber der Verordnung ,mit Namen zu ll~nllen, darf nicht
befremd~n. Welche Verordnung gemeint war, mussten athenillche Leser
sofort errathen, während die namentliohe Erwähnung des Kannonos
für andere, die das Psephismanicht kannten, kein Interesse gehabt
hätte.
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dern ein die Mytilenil.er selbst betreffendes Psephisma. Dass schon
vor der ersten von Thukydides erwähnten Verhandlung das Volk
über die Mytilenäer berieth, wird bestätigt durch c. 28, 2, wo­
nach Paches die Gefangenen 110 lange auf. Tenedos in Gewahrsam
zu halten beabsichtigte, bis die Athener über dieselben einen Be­
SChlUl,S gefasst hätten (xa1:u:rMftn;ru Er; TJIIIEOOIl P.$XQt 0';; wir; AiPrj­
valou; n aaS?l)' Die Sendung der [Gefangenen nacll Athen wurde
demnach augenscheinlich von der Volksversammlung angeordnet.
Ich vel'muthe, dass die Athener gleich damals gegen diejenigen
Mytilenäer, die sich am Aufstand betheiligt hatten, gemäss dem
Psephisma des Kaunonos die Todesstrafe erkannten I, während die
erste Vel'sammlung, die nach der Ankunft der Gefangenen herufen
wurde, darüber zu entscheiden hatte, ob dieselben auch aUe für
schuldig zu halten seien. Nur hierdurch erklärt es sich, wie
Möller-Strübing S. 179 richtig bemerkt, dass man die Gefangenen
nach Athen kommen liess. WoUte man, ohne sie zu vernehmen,
ein Urtheil über sie fällen, so konnto man sie ja in Tenedos lassen,
wo sie nach dem Abzug der von Alkidss befehligten pelopon­
nesischen :Plotte (c. 33, 1) ganz sicbel' aufgehoben waren und
eventuell auch hingerichtet werden konnton. Dem athelliscllen
Volk wäre wemgstens alsdann ein erschütterndes Schauspiel er­
spart geblieben. Man liess also jedenfalls die Gefangenen zu dem
Zwecke nach Athen kommen, um einen förmlicben Process gegen
sie einzuleiten. Da nach dem Psephisma des Kannonos diejenigen,
die sich gegen den Staat vergangen, sich vor der Volksverfmmm­
lung zu verantworten hatten 2, BO war es ganz in der Ordnung,
dass dem gesammten Volk die Entscheidung Über die von Paches
gesandten Mytilenäer anheim gegeben wurde. Dass zuerst die
Über die ScllUldigen zu verhängende Strafe bestimmt und nachher
erst die Angeklagten vorgeladen wurden, entsprach durch~us dem
bei der Eisangelie Üblichen Verfahren.

Ob und inwieweit man den Mytilenäern Gelegenheit zur per­
sönlichen Vertbeidigung gab, um deren willen man sie hatte kom­
men lassen, ist aus Thukydides nicht zu ersehen. Es ist sehr
wohl möglich, dass bei der zornigen Stimmung des Volkes (36,2),
die durch die Ankunft der Gefangenen jedenfalls noch gesteigert

1 Es versteht sich VOll selbst, dass diesem Beschluss ein Probn­
le,lma des Rathes vorherging, durch welches die Angelegenheit an die
Volksversammlung verwiesen wurde.

2 Xen. Hell. I 7, 20,
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worden war, dieselben gar nicht zu Worte kommen konnten 1.

KleoLl, den wir uns vielleicht als öffentlichen Ankläger zu denken
1mben, braohte das Volk zu der Ueberzeugung, dass nicht nm' die
in Athen anwesenden Gefangenen, sondern auch die übrigen Myti­
lenäer sioh willig an dem Aufstand hetheiligt hätten 2 und dass
demnach kraft des vorher durchgegangenen Beschlusses über alle
die Todesstrafe zu verhängen sei. Der Versuch Diodot's und an­
derer Redner, die Umstosaung jenes Beschlusses zu bewirken, sohei­
terte an dem Widerstand Kleon'sll. Es wurden also sämmtliche
erwaohsene Myt.ilenäer .zum Tode, die Weiber und Kin.rpr aber
zur Sklaverei verurtbeilt, während dooh die Volksversammlung nur
üper das Sohioksal derjenigen entscheiden sollte, die sicb pel'sön­
lieh vor ihr gestellt hatten. An Paohes wurde sofort eine Triel'e
abgesandt mit der Weisung, den Besohluss an den in Mytilene
zurückgebliebenen Einwohnern zu vollziehen (e. 36, 2 und 3).

Am nächsten Tage empfanden indessen die Athener Reue
über ihren grausamen Beachluss, was die sofortige ßemfung einer
zweiten Volksversammlung zur Folge hatte (36, 5 ff.). In der­
selben wurden versohiedene Anträge 4 gestellt, von denen aber
Thukydides nur den des Kleon und den des Diodot erwähnt.
Kleon trat mit Energie für den am vorhergehenden Tage von ihm
durchgesetzten Beschluss ein, während Diodot geltend machte, dass
man den am Aufstand nicht betheiHgten Demos nicht in gleilJher
Weise behandeln dürfe, wie diejenigen, die den Abfall versohuldet
h~ttten. Er verlangte demnach, dass man über diejenigen Männer,
die Paches als sohuldig m~oh Athen geschickt, in Ruhe ein Urtheil

1 Auch sonst finden sich Beispiele davon, dass auf die Rede des
Klägers der Angeklagte sofort verurtheilt wurde. Vgl. Meiel' und
Schömann, Att. Process, S. 718.

~ VgI. die Bemerkung in Kleon's Rede c. 89, 6: naVTc. 1Jal! ~f/bJ

0f/oÜ1J' bz{ilc1lfO.

8 Dass auch in der ersten von Thuk. erwähnten Verhandlung
namentlich Diodol sich gegen die Hinrichtung aussprach, wird c. 41, 1
bemerkt. Wenn Kleon in der zweiten Verhandlung sagt ir10 fth> oiJv
}ml T1Jrc nll WT 0 11 xal f/U1I etlaftftXOftat f/~ f/ET~rjlWJ'(tl, Vftii. Ta 'TE(!Ocfe­

rJ0Yftb'a (c. 40, 2), so geht daraus hervor, dass von gegnerischer Seite
der Versm:h gemacht worden war, .das Volk zur Aufhebung des früher
gefassten Besohlusses, nach welchem die Sohuldigen mit dem Tod ge­
straft werden sollten, zu bereden, Als principieller Gegner der Todes"
strafe hatte Diodot allen Grund, diesen Beschluss anzufochten.

d Vgl. 36,6: aHm l:E YVliifun acp' txal1njY1/ lUrewco xldKUI01l, ••
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fällen, die übrigen Mytilenäel' aber in ihren Wohnsitzen belassen
solle I.

Der Antrag Diodot's wurde mit sehr geringer l\'Iajorität an­
genommen. Sofort sandte man eine Triere nach Mytilene, die
gerade noch rechtzeitig anlangte, um die Ausführung des ersten
Beschlusses zu verhindern (c. 49, 1 ff.). Auf Grund des von Diodot
durchgesetzten Antrages sollte nun noch über die in Athen be­
findlichen Mytilenäer das Urtheil geaprochen werden. Yon Rechts­
wegen hätte jetzt festgestellt werden müsaen, wer von den Gefan­
genen in der That schuldig sei, was man bisher unterlassen hatte.
Wh' haben indessen bereita oben (8.458 ff.) bemerkt, dass Diodot
nicht zu diesem Zweck eine neue ·Yerhandlung beantragt haben
kann, sondern dass es ihm vielmehr darum 3U thun war, für die
Gefangenen statt der Hinrichtung eine mildere Strafe rilU erwirken.
Die Entscheidung, dass die Gefangenen sämmtlich schuldig seien,
war also von Diodot nicht angefochten worden j vielmehr sollte
darüber abgestimmt werden, ob die im voraus gegen die Schul­
digen erkannte Hinrichtung nicht in eine mildere Strafe, etwa
lebenslängliche Yerbannung, zu verwandeln sei. Auf Kleon's Antrag
(KUWVOl; rVWftll) entschied sich die Mehrheit dahin, an dem ur­
sprünglichen Beschluss festzuhalten, und so wUl'den denn die Ge­
fangenen hingerichtet.

Dass diesmal die Mehr3ahl für die Todesstrafe stimmte,
braucht durchaus nicht Wunder zu nehmen. Gewiss haben die­
jenigen, die bei det zweiten Berathung aus Milde und Menschen­
freundlichkeit für Schonung des Demos stimmten, sich gegen die
Hinrichtung der Gefangenen ausgespl'ochen; ihnen musste, wie
Müller-Strübing S, 158 ganz richtig bemerkt, eine sich vor ihren
Augen vollziehende Execution viel furchtbarer sein, als der Ge­
danke an die Hinrichtung der übrigen Mytilenäer, die weit von
ihnen entfernt waren. Aber es ist doch wohl zu beachten, dass
die Majorität, die Diodot bei der 3weiten Berathung gewann, nur
eine sehr schwache war. Unter denjenigen, die damals für Scho­
nung des Demos stimmten, mögen sich immerhin nicht wenige

1 c, 48, 1: 7lElitEt1/U p,Ot. MunlTJl1alwv oll. p,~v IlaXTJ' a71€mp,l/JEV
w. aOl.xom1m. xi!lvw xab' tjau;ctav, TaU. Q" tlJ.J.ou. ÜlJ1·OlXEiv. Die Worte
IDU. 0' Ci1J.ou. ta P OlxEiv, die zu Kleon'sAntrag keinen eigentlichen

bilden, scheinen eine von anderer Seite geäl1sserte Ansicht
vorauszusetzen, nach der die geflammte Bevölkerung Mytilenes aus­
getrieben werden sollte.
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befunden haben, die sich ebenso wie Diodot selbst nicht durch
milde Gesinnung, sondern durch Zwec1unässigkeitsrücksichten leiten
liessen 1. Es ist nun sehr wobl möglich, dass mancher von diesen
gerade aUB politiBcben Gründen die Hinrichtung der Gefangenen,
die vielleicht auch in der Verbannung Athen Schaden zufügen
konnten, für erforderlich hielt,. Viele stimmten jedenfalls auch
desbalb gegen die Vernichtung des mytilenäischen Demos, weil sie
von dessen Unschnld überzeugt waren, wällrend sie andrerseits
nichts dagegen einzuwenden hatten, wenn die ursprünglich be­
schlossene Strafe an den Urhebern Aufstandes unerbittlich
vollzogen wurde. Hierfür scheint die Mehrheit auch schon an
dem Tage, an welchem, Diodot die Aufhebung des er~ten Be­
schlusses durchsetzte, gewesen zu sein; denn über das e1'ste Pse­
phisma empfand man nur insofern Rene, als man sich nicht mit
der Hinrichtung det' ScllUldigen begnügt hatte 2. Die ,beiden An­
träge Diodot's über Schonung des Demos und Anheraumung einer
neuen Verhandlung über die Gefangenen sind offenbar zusammen
zur Abstimmung gebracht worden; sonst würde man sich hinsioht­
lich der Gefangenen wohl sogleich dafür entschieden haben, bei
dem früheren Besohlusse stehen zu bleiben,

Es erübrigt nun noch die ZurÜokweisung eines anderen von
Müller-Strübing vorgebrachten Bedenkens. Nach dem Scholion zu
Atistophanes Frieden v, 364 War es nämlich in Athen ;Brauch,
dass, wenn mehrere zum Tod verurtheilt worden waren, täglich
nur einer hingerichtet wurde. Müller-Strübing meint nun (S. 196),
die Athener hätten es auf die Dauer nicht über sich gewinnen
können, Tag für Tag einen vornehmen Mytilenäer hinrichten zu
lassen. Man könnte hierauf zunächst erwidern, dass die Athener,
falls jener Brauch wirklich bestand, sich wohl diesmal über den­
selben hinweggesetzt hätten, wie sie ja auch die im Arginusen­
prooess verurtheilten Feldherrn alle zusammen hinrichten Hessen
(Diod. XIII 102). Ferner geht aber gerade aus den im Arginusen­
procesB geführten Verbandlungen mit Sioherheit hervor, dass die

t Diodot sagt c. 48, 1 geradezu, man solle sich bei der Ent­
scheidtlDg weder durch Mitleid noch durch rechtliche Erwägungen
beeinflussen lassen; er betrachtet die Sache, wie autl seiner ganzen
Rede hervorgeht, überhaupt nur als eine politische Angelegonhoit.

2 6. 36, 4: 7:fi VfITEQlt(rr: ,maltOff; n, H1{),it, ~lJ Kal avw.ay1fiflor;
Wftov 7:0 {JoU).EVfllt "al flera irVwrf{JcI.l, nQJ.,v ÖJ.'Yjlt 111aqJ8E'if!al fliXHov ~
ov rau. celrtovr.
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Angabe des Soholiasten auf einem Irrthum beruht. Der Verthei­
diger der .H'eldherrn, Eurypoolemos, empfiehlt nämlioh in der ihm
von Xenophon in den Mund gelegten Rede den Athenern, gegen
die Angeldagten so zu verfahren, dass man die Schuldigen sicher
ermitteln und dieselben alsdann entweder alle zugleioh oder' jeden
für sieb auf beliebige Weise strafen könne 1. Hier wird al80 doch
vOl'ausgesetzt, dass es dem Herkommen nioht zuwiderlief, die näm­
liche Strafe an mehreren zugleich vollziehen zu lassen, Es steht
demnach der Annahme, dass die tausend Mytilenäer auf einmal
hingerichtet worden seien, niohts im Wege.

Die That8aohe, dlL8S die in Athen befindliohen Mytilenäer
sämmtlich hingerichtet worden sind, bleibt demnach bestehen.
Auch an der Zahl 1000 wird man festhalten müssen; denn die
Substituirung einer niedrigeren Ziffer, etwa A' statt p;., wie H.

Schütz, Zeitschr. f, Gym.-Wes. 1881, S. 445 will, ist schon des­
wegen unzulässig, weil Gylippos in seiner Rede bei Diod. XIII
30, 4 die Hinrichtung einer geringen Anzahl von Mytilenäern
nioht als einen hervorragenden Beweis athenischer Grausamkeit
angeführt haben würde. Zudem geht aUs Thukydides' Darstellung
deutlich hervor, dass nicht etwa wenige am Anfstand in beson­
derem Masse betheiligte Männer, sondern sämmtliche mytilenäische
Aristokraten nach Athen geschickt wurden; denn sonst hätten die
in Mytilene Zurückgebliebenen nicht schlechtweg als Demos und
im Gegensatz zu ihnen die in Athen befindlichen Gefangenen als
0;' O'J..lyOL bezeichnet wer'den können 2. Dass die Zahl der Aristo­
kraten sehl' ansehnlich war, ergibt sich auch daraus, dass obwohl
sie allein die Hopliten stellten (27, 2), zn ihrer Bek~mpfung ausseI'
dem ursprünglich vorhandenen Beer noch 1000 attische Hopliten
aufgeboten wurden 8.

1 Xen, Hell. I 7, 19: ciVp,ßOVJ..<vw Q" vp,i1J, i1J oi• ..•••• "al TaU,
.iQ'.xoii~lm, dJoH' xO}.(UJ<fI(}/i fI a1J ßovl,,/(J{f< Jlxli "al etfta na1Jm, "al

"u.{}' E1Ja g"alJ'T01J.

2 Vgl. die Stelle in Kleon's Rede 59, 6: xat, p,~ Tai,' f'E'IJ oltym.
nu.Met 1l/?OfIT/i{J·fj, T()'Ii JE Q'~p.w fmOlVfIlju.

8 Vgl. 4, 1 und 6, 1 mit 3. - Müller-Strübing meint (S. 179),
die Gefangenen seien nicht sehr zahlreich gewesen, da. Dach Thult.
o.. 28, 2 bei der Uebergabe der Stadt nur diejenigen festgenommen
worden seien, die die Verhandlungen mit den Lakedämoniern haupt­
sächlich geführt hätten und auch die Zahl der nachträglich Verhafteten
(c, 35, 1) nicht hoch angeschlagen werden könne. Hinsichtlich der
ersten Ka.tegorie ist indessen Müller-Striibiug im Irrthl1m. Thukydidell
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Ich kann nicht umhin, •bei dieser Gelegenheit auf die von
Müller-Strübing nicht berührt,e Frage einzugehen, ob die von
Paches nach Athen geschickten Männer blass aus Mytilenäem be­
standen, oder ob sich unter ihnen auch Einwohner der anderen
am Abfall betheiligten lesbischen Städte befunden haben. W. HerIJst,
der Abfall Mytilenes I S. 14 fr., ist der letzteren Ansicht. Er
glaubt nämlich, dass die tausend höchstbegüterten Bürger Myti­
lenes ebenso wie die Xl/..l,Qt loyMlit; in Argos (Thuk. V 67,2, Diod.
XII 80, 2) ein geschlossenes Corps gebildet hätten, welches die
Regiernng führte. Unter den Mytilenäern, die nach der Ueber­
gabe der Stadt an die Altäre flüchteten (c. 28, 2), seien diese
Tausend zu verstehen. Die von Thuk. angegebene Gesammtzahl
der Hingerichteten ÖllYf? 'TCÄelovf, Xt'J..i,wv erldäre sich daraus~\ dass
Paches später auch Oligarchen aus den bald Dach der Uebergabe
Mytilenes eingenommenen Städten Antissa, Pyrrha und Eresos 1

habe verhaften lassen. Gegen diese Annahme spricht jedoch schon
der Umstand, dass die nach Athen geschickten Gefangenen nicht
als Lesbier, sondern als Mytilenäer bezeichnet werden (c. 48, 1).
Da die athenische Volksversammlung nach der von Thukydides
gegebenen Darstellung nur über das Schicksal der Mytilenäer und
nicht aUch zugleich über das der anderen am Aufstand betheiligten
lesbischen Städte berieth, so liegt die Vermuthung nahe, da.ss diese
Städte sich nicht wie Mytilene auf Gnade und Ungnade ergeben,
sondern mildere Bedingungen erlangt haben. Die Athener mussten
wohl einige Zugeständnisse machen, da im a.nderen Fall zu er­
w"arten war, dass die Städte, mit deren Belll-gerung n1an erst nach
der Einnahme Mytilenes begonnen zu haben scheint 2, noch lange
Widerstand le.isten würden. Wahrscheinlich wurden die Oligarchen
nur mit Verhannung gestraft. Fi\r diese Anna.hme spricht der

!lagt an der zuerst angeführten Stelle: oE cfe 1I:QaEavTÖ' 1T(l0. TOV• .da'iCE­
r1at/Lovlov. /LUJ.It1Ta niJv MV1/):rjValwv 'TCö(!tcful. 01!rE' ..• , lnt TOV. {lw/Lovr; ••
xa,'HCoürlt. Meiner Ansicht naohliegt es am nächsten, /La1.tl1Ta nicht
mit 'TCf!aEavu. zu verbinden, sondern mit 'TCEQ/,oui. OVrE' und nnter den
'TC(!aEaYCE' 1f(?o. TOVr; .dC<lCEOal,/Lov[ou. überhaupt die spal'tanerfreundliche
Partei zu verstehen, Im anderen Falle würde Thuk. wohl geschrieben
haben uiiv Je MuTt1.1/va(wv oE 'TC(}aEaYCE' fta1.UJTa '1f(!ot; TOV• .da/(,EOttt­

/LovlolJt;.
1 Die Uebergabe Antissa'a wird berichtet c. 28, S, die von Pyrrba

und Eresos 35, l.
2 Von Antissa wenigstens ist, dies sicher, da erst nach der Deller­

glthe Mytilenes Trieren dorthin abgesa.ndt WUl'den (c. 28. 3),
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Umstand, da;ss nach Thuk. IV 52 im Sommer 424 Verbannte aUB
Mytilene und anderen lesbischen Städten die an der kleiDasiatischen
Küste gelegenen Besitzungen der Athener angriffen. Unter den
Verbannten .aus Mytilene sind wohl mytiIenäische Oligarchen Zu
'verstehen, die sich während der Belagerung Mytilenes in den 3m
Abfall betheiligten lesbischen Städten aufhielten, um den Wider­
stand gegen Athen zu organisiren und bei der Uebergabe jener
Städte ebenso wie die dortigen Oligarchen mit Verbannung ge­
straft wurden.

Was den lesbischen Demos betrifft, so wurde derselbe nach
Thuk. HI 50, 2 dadurch gestraft, dass die Athener den gesanllnten
Grund und Boden der Insel mit Ausnahme der zu Methymna ge­
hörigen Ländereien oonfiscirten. Der eingezogene Grundbesitz
wurde in 3000 Loose eingetbeilt, VOll denen 300 den Göttern
geweiht, die übrigen aber athenischen Kleruehen angewiesen wur­
den. Diese letzteren überliessen ihre Ländereien den 'Lesbiern zur
Bewirthscbaftung, die hierfür jährlich eine Abgabe von je zwei
Minen zu entriohten hatten. Gegen diese Darstellung hat Miiller·
Strübing S. 220 ff. schwer wiegende Bedenken erhoben. Nach
den vorstehenden Angaben hätte der confiscirte Grundbesitz den
Athenern 5400 Minen 90 Talente, oder wenn für die SOOden
Göttern geweihten Loose der nämliche Zins entrichtet worden
wäre, 100 Talente eingetragen. Es ist nun in keinem Falle an­
zunehmen, dass der gesammte Bodenertrag den doppelten Werth
überstieg; denn in diesem Fall würde der lesbisohe Bauer sioh
besser gestanden ha.ben, a.ls der athenische Kleruche, was doch
gewiss nicht in der Absicht der Athener gelegen haben kann.
Mil1ler-Strübing zeigt aber, dass der Bodenertrag der Insel mit
Ausnahme des Gebietes von Methymna einen etwa viermalhöberen
Werth gehabt haben muss als der Zins, den die Athener erhielten
(8. S. 222). Hieraus geht klar hervor, das8 der confiscirte Grund­
besitz nur den kleinsten Theil der lesbischen Ländereien gebildet
haben kann. Ferner lässt sich die Einziehung des gesammten
Grundbesitzes nicht leicht mit der von Müller-Strübing S. 241
hervorgehobenen Tbatsaohe vereinigen, dass in Mytilene längel'e
Zeit nach der Uebergabe der Stadt ein autonomes Gemeinwesen
existirte1• Endlich würde die Conflscation sämmtlicher Ländereien
eine höchst unpolitische MaRsregel gewesen sein, da jeder Bürger,
der bisher Grundbesitz hatte, durch dessen Veriust den Athenern

1 Vgl. C. I. A. IV, No. 96.
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entfremdet worden wäre. Ganz richtig bemerkt Diodot in seiner
die Mytilenäer betreffenden Rede, dass in den Bundesstädten der
Demos der natürliche Verbündete Athens sei und dass man den­
selben aus diesem Grunde schonen müsse. Er meint sogar, wenn
der mytiIenäische Demos sioh in der That gegen Athen vergangen
hätte, solle man es geradezu ignoriren 1. Diodot kann hiernaoll
niohts anderes als völlige Straflosigkeit des Demos beantragt haben.
Die Worte m~ 0' ~;UOVf; sa/Il OLXiiZv (0. 48, 1) sind also jedenfalls
in dem Sinne zu fassen, dass die nioht am Abfallbetheiligten Ein- .
wohner ungesohädigt im Lande verbleiben sollen. Diese Annahme
wird nooh gestützt duroh eine Stelle in Antiphons Rede über die
Ermordung des Herodes. Der Sprecher bemerkt § 77, die Athener
hätten die am Aufstand betheiligten Mytilenäer gestraft, den üprigen
dagegen Straflosigkeit zugestanden, so dass sie in ihrem tl,ande
hätten bleiben können (s1Uil 0' Ii,.uiit; 1:0Vr; aL-rlovr; 'lOvmJJI ~io"a­
OftT:6 ••••• , 7:oir; 0' ~.Uor, Mvnl'fJvalorr; rU,itrtV EOWlCaT:6 OlXI/i;1I

't~v (}qllrEEQrJ.V av'twv) 2. Hätten die Athener den gEjsammten
Grundbesitz eingezogen, so müsste man annehmen, dass der Redner
sich hier in sehr euphemistischer Weise ausgedl'ückt hätte, wozu
er um so weniger Veranlassnng hatte, als er das unsägliche Un­
glück, welches der Abfall von Athen tiber Mytilene gebracht,
gleich im Folgenden hervorhebt 9. Müller-StIiibing trifft wobl das
Richtige, wenn er S. 225 annimmt, dass nur die Ländereien der
am Aufstand betheiligten Lesbier eingezogen worden seien. Dies
wird aucb wohl, wie Müller-Strübing vermuthet, im ursprünglichen
Thnkydidestext gestanden haben, aus dem sebr leicht einige Worte
ausgefallen sein können. Bei flüchtiger Lectüre konnte dia Be-

1 c. 47, 4: d'Ei d'e, y.a~ II ~d'ty.'1(Ja'P, p.~ 1lt(0f11l0lEi:d:~'CtI, 81T"'" 8
p.ovov 1jp.iJl En ,up.p.a;rov ~(JTl p.~ 1loUP.WJI revljrat.

2 Auf die Uebereinstimmung mit der Ausdrucksweise Diodot's
hat bereits Müller-Strübing S. 231 hingewiesen.

3 Vgl. § 79: &1lafIt ritt( Mtrvl'1'Pato!: ltEip.v'1fITOr: i roTE ap.ft(Jrta
rW{Vflmc ijHaEaV7:o p.ev riti! 1lolJ.~, Elurfttp.ovta, 1loU~V xaxod'rup.ovlal',
~1lEid'ov O'e T~V iavniiv 1larQlöa avafIrarov rEvop.{Vfjv. Die Worte alJarna­
TOV rEvop.{VljJl dürfen nicht zu der Annahme verleiten, dass der Redner
hier doch an eine Confisoation des Grundbesitzes denke. Der Ausdruck
ftVerO'nnov r1yvECJ,'tfu. wäre in diesem Falle überhaupt nicht zutreffend,
da der Demos ja 1m L!lJ1de verblieb. Wir müssen avao"mro, hier ge­
radezu in dem Sinne von 'unterthänig' fassen, den es auch bei Her.
I 177 hat (Ta fLEJI vih' "ar"" rij. 51.l1tq, ~(l1larO, «vadmm l1lotlE, ra Je
&llfl) aUTO, Kiif!o'J.
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merkung, dass das Gebiet von Methymna nicht von der Conna­
catiou betroffen wurde, zu dem Missverständuiss Anlass geben,
dass abgesehen von dem Gebiet von Methymna der gesammte
Grund und Boden der Insel in athenischen Besitz übergegangen
sei, wodurch sich auch die mit dem überlieferten Thukydidestext
übereinstimmende Angabe Diodor's 1 erklären liesse. Dass der Text
des Thukydides eine Aenderung erfahren hat, wird bestätigt durch
eine auf Patmos gefundene Handschrift aus dem zehnten Jahrhun­
dert, welche unter anderen Scholien zu Thukydides enthält 2.

Müller-Strübiug 8 macht darauf aufmerksam, dass. in diesen Scho­
lien, die für die Emendation des Textes nicht ohne Werth sind 't,
zwischen zwei Bemerkungen zu III 33 und III 49 das in unseren
Thukydidesexemplaren überhaupt nicht vorkommende Wort Jurac;
erklärt wird 5. Dasselbe kann, wie Müller-Strübing mit Reoht an­
nimmt, nirgends anders als an unserer Stelle gestanden haben, da
abgesehen von den 300 den Göttern geweihten lesbischen Acker­
100sen heiliges Land, welches doch unter 6(Jrac; verstanden werden
moss, im dritten Buche sonst nicht erwähnt wird.

Leipzig. L. Holzapfel.

1 Diod. XII 55, 10.
2 Dieselben sind veröffentlicht VOll Saklmlion in der Revue de

philologie 1877, S. 184 ff.
S In seiner Entgegnung auf die I{ritik von F. Rühl (J..itt. Cen­

tralhl. 1881, Sp. 1084).
'" Es wird dies an einigen Beispielen gezeigt in den den Scholien

vorausgeschickten Bemerkungen von Duchesne.
6 Das Scholion lautet: 0(11'"" ~ ?i(PtE(I~lfl{VlJ X(O(lIX TOt, ,'180i., 71wl

lmo növ 6(}ytwv, cenE(} ltJ''ll flvudj(lUX., ijml uno z:ov O(lY&"OII, ällE(I (ol?räv
öm:(!? Sakkelion) i(}'lh' lmSvfll!tv xa(}7!ov rpEQELV. AWrJ ra!! 00): lyEWQ­
rEim l1laQaw, OVUCt. 'Ev Tljj IIE(!b .J:VIJ'llX~EW' '7!(!O, 'lov, ltaTa(!awll'
Meya!!'a, 'WlJrpttJ'(t(1SE anoUflIJOflEIJOU, T~V o(lYlhl'a >.




